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Bescheid über die Festsetzung des Beitrages für die Herste'ung der zentralen öffentlichen

Schmutzwasserbeseitigungsanlag^e -
fti.* Wi¿.rspruch zum BA 1000006477

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Korf'

auf den o. g' Widerspruch ergeht folgender

Widerspruchs- und'feilabhilfebescheid:

r. Dem widerspruch zum Beitragsbescheid BA 100000 6477 wirdteilweise stattgegeben.

Z.DerBeitrag wird auf 696'337 
'58 

€ festgesetzt'

3. Ðie Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes wird für notwendig erklärt' Die Kosten werden zu

2,38 o/o vom ZkWAL übernommen'

Begründung
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Für das gesamte Grundstück Ihres Mandanten ist durch die Gemeinde Karenz am05.02.2000 der Be-
bauungsplan Nr. 1 in Kraft getreten.

Im Rahmen dieses Bebauungsplanes sind mehrere bauliche Anlagen zu finden, ftir die bauliche Festset-
zungen getroffen worden sind.

Das Gebiet ist im Bebauungsplan als Übungsstrecke fiir die Pkw/Lkw-Nutzung mit verschiedenen Hin-
dernissen ausgewiesen. Das Grundstück ist neben mehreren eingeschossigen Bauwerken mit einem
dreigeschossigen Wohnblock bebaut.

Mit Bescheid vom 14.12.2017 wurde für das Grundstück Ihres Mandanten ein Beitrag in Höhe von
713'319,88 € für die erstmalige Anschaffung und Herstellung der öffentlichen zentralen Schmutzwas-
serbeseiti gungsanlage erhoben.

Hiergegen legte Ihr Mandant mit Schreiben vom 23.12.2017 Widerspruch ein.

Durch Ihren Mandanten ist die Einrede der Verjährung erhoben worden. Nach Auffassung Ihres Man-
danten ist die Festsetzungsfrist bereits abgelaufen. Ebenfalls ist Verwirkung eingewandt worden. Es ist
mitgeteilt worden, dass bereits im Jahre 1998 ein Betrag in Höhe von etwa 30.000,00 DM gezahlt wor-
den sein soll.

Ausweislich des Bebauungsplans soll es sich lediglich um Straßenverkehrsflächen, Ackerland, Vy'ege-
und Waldflächen handeln, die hier innerhalb des Bebauungsplanes liegen. Die Gebäude- und Verkehrs-
flächen betragen lediglich 13.130 mr.

Mit weiterem Schreiben vom 08.01.2018 ist der Widerspruch durch Sie begründet und die Aussetzung
der Vollziehung beantragt worden.

Nach Ihrer Auffassung ist das Gebiet, in welchem das Grundstück Ihres Mandanten liegt, als Außenbe-
reich gemäß $ 35 BauGB zu bewerten.

Sie teilten mit, dass das Kasernengebåiude, welches über eine Anzahl von drei Vollgeschossen verfügt,
unbewohnbar sei, irreparabel und nicht sanierungsfÌihig wrire.

Sie weisen darauf hin, dass in der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 das Ge-
biet als "Übungsstrecke für die Pkdikw-Nuáung mit verschiedenen Hindernissèn" angelegt sei, Hin-
dernisse wie Wasserdurchfahrt, Feldsteinstrecken, Schwellenstrecken, Treppenanlage, Jchlãmm- und
Sand-Durchfahrten würden neu gebaut. Für Neigungs-, Bergauf- und nergabøhrten werden vorhandene
Aufschüttungen und/oder Bunker genutzt. Für zusätzliche Hindernisse wrirden Ausweichstrecken ange-
legt.

Nach Ihrer Auffassung entsprächen diese Festsetzungen denen eines Sondergebietes i. S. v. $ l0 der
Baunutzungsverordnung. Nach Ihrer Auffassung müsste für das Grundstückiine Privilegierüng i. S. v. $
5 Abs' 4 h SBS erfolgen, da es sich hierbei um einen Sportplatz, Parkplätze, Festplätze un¿ friã¿n.if.
handele.

Auch andere Grundstücke mit nur untergeordneter Bebauung wtirden privilegiert, wie etwa Schwimm-
bäder oder Campingplätze. Nach Ihrer Auffassung handelt es sich nur um einen Sportplatz. Sie weisen
darauf hin, dass Teile des Grundstückes Wald seien. Flächen seien der Bebauung entzogen. Flächen von
Wegen und Wald seien herauszunehmen.
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Die Festsetzung des Beitrages auf eine Gesamtfläche von l6g.3l4m2 stelle bei einer Berücksichtigung
von'drei vollgeschossen eine unbillige Härte für Ihren Mandanten dar.

Sie verweisen darauf, dass nach Ihrer Auffassung eine Erhöhung des Gebrauchswertes des Grundstü-
ckes nicht gegeben sei.

Nur Teilflächen seien baulich nutzbar.Nach ihrer Auffassung seien lediglich Gebäudegrundflächen inHöhe von 698 m2 mit einem Beitrag von maximal 6.6g3,35 dru u.ranlalerr.

Mit schreiben vom 11.01.2018 unterbreiteten sie einen Einigungsvorschlag an unseren prozessbevoll-
mächtigten. Danach sollte ein Beitrag in Höhe von23.9l2,so e g'ezahlt weäerr. Eine Einigung diesbe-züglich kam nicht zustande.

Der ZkwAL war aufgrund des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-vorpommern (KAG M-v) inverbindung mit der Beitragssatzung schmutzrn¡assei des ZkwAL berech"tigt, aen Bescheid zu erlassen.

Die Satzung Schmutzwasser wurde entsprechend der rechtlichen Vorgaben des KAG M-V wirksamerlassen und im Internet unter www.zkwal.de öffentlich bekannt gemãcht. Gründe, warum die Satzungoder die hier zugrunde liegende Kalkulation unwirksam sein sollten, sind nicht erkennbar und sind auchnicht durch Sie vorgetragen worden.

Der von Ihnen angegriffene Bescheid ist sachlich/inhaltlich noch einmal überprüft worden.

Ihr Mandant ist Eigentümer des streitgegenständlichen Grundstücks. Die anrechenbare Fläche desGrundstücks und die Geschosszahl sind zutreffend ermittelt worden.

Im Einzelnen:

Bei den im Eigentum Ihres Mandanten stehenden Flächen handelt es sich um ein Grundstück im grund-buchrechtlichen sinne' Dieses bef,rndet sich vollständig im Bebauungsplan Nr. I der Gemeinde Karenz.Dieser ist ordnungsgemäß beschlossen, ausgefertigt u;d bekannt g.riuìnt worden. Eine gesonderte An-frage beim Amt Dömitz-Malliß und der GemeindJhat ergeben, dãss Bedenken gegen die wirksamkeit
des B-Planes nicht bestehen.

Insofern ist die Fläche innerhalb des Bebauungsplanes beitragsrechtlich zu berücksichtigen.

Eine Privilegierung gemäß $ 5 Abs. 4 h der schmutzwasserbeitragssatzung als sportpl atz istnicht mcig-lich.

Neben den sportlichen Anlagen befinden sich auf dem Grundstück Ihres Mandanten auch weitere Anla-gen, wie ein caravan-stellplatz, ein Beherbergungsbetrieb, die Möglichkeit einer versorgungseinrich-
tung/Gaststätte' Diese Einrichtungen gehen *éit,iu"t den ôedank.r, d", privilegierung zugrunde lie-gende Einrichtungen eines Sportplatzés hinaus.

Es kommt auch nicht darauf an, dass nicht sämtliche Flächen des Grundstückes Ihres Mandanten bebautwerden dürften, sondern nur einzelne Teilflächen. Vorliegend ist in dem streittegenständlichen Bei-tragsbescheid lediglich die abstrakte Bebaubark eit zuprü"fen. Diese ist gegebei.

Es sind auch keine we-Be- und v/aldflächen herauszurechnen. Es handelt sich hierbei um private Flä-chen' Diese können jedenfalls auch im Rahmen der abstrakten Bebaubarkeit als Abstandsflächen o. Ä.genutzt werden.
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Das Grundstück kann auch nicht nur mit einem Geschoss bewertet werden. Tatsächlich steht auf dem
Grundstück ein 3-stöckiger Wohnblock auf. Ausweislich des Bebauungsplanes ist dieser Wohnblock
nicht zum Abriss vorgesehen. In dem Bebauungsplan sind Gebäude, die zum Abriss vorgesehen sind,
ausgekreuzt worden. Eine solche Festsetzung ist für das hier interessierende Gebäude nicht zu erkennen.

Insofern ist anzunehmen, dass das Gebäude im Bestand bleiben soll.

Der Widerspruch war aus diesen Gründen zurückzuweisen.

In Ihrem Schreiben vom 08.01 .2018 haben Sie weiterhin mitgeteilt, dass bereits ein Beitrag für die öf-
fentliche Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigungsanlage geleistet worden sein soll.

Dieses ist durch mich überprüft worden. Dabei ist festgestellt worden, dass mit Datum vom 01 .12.1998
ein Betrag in Höhe von 16.982,30 € (33.214,50 DM) gezahltwurde. Dieser wird hiermit angerechnet.

Der Beitragsbescheid vom 14.12,2017 wird hiermit wie folgt geändert:

2. Beitraesberechnung

Punkt 2. a) Grundstücksgröße laut Grundbuch
Punkt 2b) abzuglich beitragsbefreiter Fläche
Punkt 2. c) anzurechnende Grundstücksgröße
Punkt 2 d) Anzahl Vollgeschosse
Punkt 2. e) Vollgeschossfaktor
Punkt 2. f) erglbt beitragspflichtige Fläche
Punkt 2. g)Beitragssatz je m,
Punkt 2. h) Beitrag
abzüglich bereits geleisteter Betrag
Festgesetzt werden somit

Mit Grüßen

169.314,00 m2

0,00 m2

169.314,00 m2

3,00
0,55

93.122,70 m2

7,66 €
713.319,99 €

16.992,30 €
696.337,58 €

Hierzu möchte ich nochmals auf unsere Satzung tiber Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-
rungen und Ansprüchen vom 1I.I2.20I7 verweisen.

Da dem \f iderspruch nur teilweise stattzugeben war, können durch den Zweckverband auch nur die
Kosten der Teilabhilfe (2,38 %) übernommen werden.

Rechtsbehel fsbe I ehrun g

Gegen den Bescheid des ZkWAL vom 14.12.2017 in der Form dieses Widerspruchs- und Teilabhilfebe-
scheides kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht Schwerin,
Wismarsche Straße 323 a,19055 Schwerin. erhoben werden. |^Ð.{.,Á

Die Klage muss den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten.

1U
Peter
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Rechtsanwälte adjuris
z. H. Herrn RA Korf
Johannes-Stelllng-Str. I

19053 Schwerin

Bltte nach Erhalt schnellstmöglich zurl¡ck an Absende¡

Empfangsbekenntnis

EingangWiderspruchs-undTeilabhilfebeschê¡d Fülle

Zweckverband kommunaler
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Ludwigslust
Techentin€r Str. 36
19288 Ludw¡gslust
Tel.: 0 38 74 I 42 02 -O

Kundennummer:

Kassenze¡chen:

4018128

BA 1000006477

lhr Zelchen: l8/00013-nb

Hiermit bestátige ich, dass ich am:

den Widerspruchs- und Teilabhilfebescheid vom

erhalten hâbe. [l ¿ lulvt 2l,ß

Datum, Stempel
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FAX
Nach:

Von:

Betreff

Nachrícht:

TRANSMISSION

03874420211

03875s 316-7-60

Vorhabenbezogner B-Plan Nr. 1" Off-Road-Camp Karenz

Sehr geehrter Herr Lange

wie am 23.A3.2A17 mitgeteílt, bestätige îch die Mitteilung, dass der
Vorhabenbezogener B-Plan NT. L Gemeinde Karenz ,,Off-Road-Camp Karenz,,
rechtskräftig ist.

Ein Durchführungsvertrag wurde zwischen lnvestor und Gemeinde abgeschlossen.
Das Plangebîet befindet sich im Eigentum des lnvestors. { Flãchenidentitätvon
Plangebiet und Vorhaben - und Erschließungsplan)
Für Planung und Erschlie.ßung hat die Gemeinde keine Kosten übernommen.
Teile der Maßnahmen aus dem Durchführungsvertrag sind umgesetzt worden

seit Rechtskraft des Vorhabenbezogenen B-Planes ist bis zum heutigen Tage das
Plangebiet in Nutzung als Off-Road-Bahn
( Entspricht dem Planziel des Vorhabenbezogenen B-planes)

Mit freundlîchen Grüßen
lm Auftrage

Pia Ehbrecht

Pia Ehbrecht
Fachbereichsleiter Ba u u nd Friedhof
Tel.: +49 38758316-6û Fax: +49 38758-316-7-50
Amt Dömitz-Malliß, Goethestraße 21, 19303 Dömitz
E-Mail : ehbrecht@a mtdoemitz-ma lliss.de
I nternet: www.a mtdoemitz-mal lîss.de

Dîese Ë-Mail kann vertrauliche lnformationen enthalten und ist nur für díe namentlich bezeichneten Empfånger
bestimmt. Falls Sie nicht nãmentlich als Empfänger dieser Mitte¡lung angeführt s¡nd, sollten Sie diese Mitteilung
nicht weiterleiten oder kopieren-
Bitte informieren Sie uns umgehend per Mail, falls Sie diese Mail, falls Sie d¡ese M¡tteilung l'ålschlicherweise
erhalten haben und löschen Sie diese E-Mail endgült¡g aus thrqm gy5¡sm.

Amt Dömitz.Malliss
ïel:038758 31 6-60 Fax:t38758 3l 6-7-60

Email : Ehbrecht@amtdoemiÞ-malliss,de
Website: www.amtdoemitz-malliss. de

Dieses Fax wurde aus dem Amt Doemitz-Malliss gesendet!
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Bescheid über die Festsetzung des Beitrages für die Herstellung der zentralen öffentlichen
Schmutzwasserbeseitigun gsanlage
hier: Widerspruch zum BA 1000006477

Sehr geehrter Hen Rechtsanwalt Korf,

auf den o. g. Widerspruch ergeht folgender

Widerspruchs- und Teilabhilfebescheid:

1. Dem Widerspruch zum Beitragsbescheid BA 1000006477 wird teilweise stattgegeben.

2.Der Beitrag wird auf 696.337,58 € festgesetzt.

3. Die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes wird für notwendig erklärt. Die Kosten werden zu
2138 o/" vom ZkWAL übernommen.

Begründung

Ihr Mandant ist Miteigentümer eines Grundstückes in der Gemeinde Karenz.

Es handelt sich hierbei um das Grundstück der Gemarkung Karenz, Flur 1, Flurstück 5714,2611,48,49,
501r, 5012, 51, 5312, 5314, 5411, 5412, 5511, 5513, 5515, 5612, 5712, 5916,7612,7614, l27ll, r2gll, l2gll
und 130/1. Das Grundstück umfasst eine Gesamtfläche von 169.314 m'. Es ist insgesamt mit drei Voll-
geschossen bebaut.
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Bankverbindung:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Kto.-Nr.: l5l 000 13 40
Bankleitzahl: 140 520 00

Registergericht
Amtsgericht Schwerin

Verbandsvorsteher:
Geschäftsñ¡hrer:

Peter Warnecke
Stefan Lange

St-Nr.4079/133/81631

Sprechzeiten: Mo. - Di. 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr, Do. 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr,
Mi. und Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
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Für das gesamte Grundstück Ihres Mandanten ist durch die Gemeinde Karenz am05.02.2000 der Be-
bauungsplan Nr. I in Kraft getreten.

Im Rahmen dieses Bebauungsplanes sind mehrere bauliche Anlagen zu finden, ftir die bauliche Festset-
zungen getroffen worden sind.

Das Gebiet ist im Bebauungsplan als Übungsstrecke fi.ir die Pkwilkw-Nutzung mit verschiedenen Hin-
dernissen ausgewiesen. Das Grundstück ist neben mehreren eingeschossigen Bauwerken mit einem
dreigeschossigen V/ohnblock bebaut.

Mit Bescheid vom 14.12.2017 wurde für das Grundstück Ihres Mandanten ein Beitrag in Höhe von
713.319,88 € fiir die erstmalige Anschaffung und Herstellung der öffentlichenzentralen Schmutzwas-
serbeseiti gungsanlage erhoben.

Hiergegen legte Ihr Mandant mit Schreiben vom 23.12.2017 widerspruch ein.

Durch Ihren Mandanten ist die Einrede der Verjährung erhoben worden. Nach Auffassung Ihres Man-
danten ist die Festsetzungsfrist bereits abgelaufen. Ebenfalls ist Verwirkung eingewandt worden. Es ist
mitgeteilt worden, dass bereits im Jahre 1998 ein Betrag in Höhe von etwa 30.000,00 DM gezahlt wor-
den sein soll.

Ausweislich des Bebauungsplans soll es sich lediglich um Straßenverkehrsflächen, Ackerland, Vy'ege-
und Waldflächen handeln, die hier innerhalb des Bebauungsplanes liegen. Die Gebäude- und Verkehrs-
flächen betragen lediglich 13.130 mr.

Mit weiterem Schreiben vom 08.01.2018 ist der Widerspruch durch Sie begründet und die Aussetzung
der Vollziehung beantragt worden.

Nach Ihrer AuffaSsung ist das Gebiet, in welchem das Grundstück lhres Mandanten liegt, als Außenbe-
reich gemäß g 35 BauGB zu bewerten.

Sie teilten mit, dass das Kasernengebäude, welches über eine Anzahlvon drei Vollgeschossen verfügt,
unbewohnbar sei, irreparabel und nicht sanierungsfühig wäre.

Sie weisen darauf hin, dass in der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. I das Ge-
biet als "Übungsstrecke für die Pkw/Lkw-Nutlung mit verschiedenen Hindernissén" angelegt sei. Hin-
dernisse wie'Wasserdurchfahrt, Feldsteinstrecken, Schwellenstrecken, Treppenanlage, Schlãmm- und
Sand-Durchfahrten würden neu gebaut. Für Neigungs-, Bergauf- und Bergabfahrten werden vorhandene
Außchüttungen und/oder Bunker genutzt. Für zusätzliche Hindernisse würden Ausweichstrecken ange-
legt.

Nach Ihrer Auffassung entsprächen diese Festsetzungen denen eines Sondergebietes i. S. v. $ l0 der
Baunutzungsverordnung. Nach Ihrer Auffassung müsste für das Grundstück eine Privilegierung i. S. v. $
5 Abs. 4 h SBS erfolgen, da es sich hierbei um einen Sportplatz, Parkplätze, Festplätze und Friédhofe
handele.

Auch andere Grundstücke mit nur untergeordneter Bebauung würden privilegiert, wie etwa Schwimm-
bäder oder Campingplatze. Nach Ihrer Auffassung handelt es sich nur um einen Sportplatz. Sie weisen
darauf hin, dass Teile des Grundstückes Wald seien. Flächen seien der Bebauung entzogen. Flächen von
Wegen und V/ald seien herauszunehmen.
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Die Festsetzung des Beitrages auf eine Gesamtfläche von 169.314 m2 stelle bei einer Berücksichtigung
von drei Vollgeschossen eine unbillige Härte für Ihren Mandanten dar.

Sie verweisen darauf, dass nach Ihrer Auffassung eine Erhöhung des Gebrauchswertes des Grundstü-
ckes nicht gegeben sei.

Nur Teilflächen seien baulich nutzbar. Nach ihrer Auffassung seien lediglich Gebäudegrundflächen in
Höhe von 698 m2 mit einem Beitrag von maximal 6.683,35 € zu veranlagen.

Mit Schreiben vom 1 1.01.2018 unterbreiteten Sie einen Einigungsvorschlag an unseren Prozessbevoll-
mächtigten. Danach sollte ein Beitrag in Höhe von23.912,80 € gezahlt werden. Eine Einigung diesbe-
züglich kam nicht zustande.

Der ZkV/AL war aufgrund des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in
Verbindung mit der Beitragssatzung Schmutzwasser des ZkWAL berechtigt, den Bescheid zu erlassen.

Die Satzung Schmutzwasser wurde entsprechend der rechtlichen Vorgaben des KAG M-V wirksam
erlassen und im Internet unter www.zkwal.de öffentlich bekannt gemacht. Gründe, warum die Satzung
oder die hier zugrunde liegende Kalkulation unwirksam sein sollten, sind nicht erkennbar und sind auch
nicht durch Sie vorgetragen worden.

Der von Ihnen angegriffene Bescheid ist sachlich/inhaltlich noch einmal überprüft worden.

Ihr Mandant ist Eigentümer des streitgegenständlichen Grundstücks. Die anrechenbare Fläche des
Grundstücks und die Geschosszahl sind zutreffend ermittelt worden.

Im Einzelnen:

Bei den im Eigentum Ihres Mandanten stehenden Flächen handelt es sich um ein Grundstück im grund-
buchrechtlichen Sinne. Dieses befindet sich vollständig im Bebauungsplan Nr. I der Gemeinde Karenz.
Dieser ist ordnungsgemäß beschlossen, ausgefertigt und bekannt gemacht worden. Eine gesonderte An-
frage beim Amt Dömitz-Malliß und der Gemeinde hat ergeben, dass Bedenken gegen die Wirksamkeit
des B-Planes nicht bestehen.

Insofern ist die Fläche innerhalb des Bebauungsplanes beitragsrechtlich zu berücksichtigen.

Eine Privilegierung gemäß $ 5 Abs. 4 h der Schmutzwasserbeitragssatzung als Sportpl atz istnicht mög-
lich.

Neben den sportlichen Anlagen befinden sich auf dem Grundstück Ihres Mandanten auch weitere Anla-
gen, wie ein Caravan-Stellplatz, ein Beherbergungsbetrieb, die Möglichkeit einer Versorgungseinrich-
tung/Gaststätte. Diese Einrichtungen gehen weit über den Gedanken der Privilegierung zugrunde lie-
gende Einrichtungen eines Sportplatzes hinaus.

Es kommt auch nicht darauf an, dass nicht sämtliche Flächen des Grundstückes Ihres Mandanten bebaut
werden dürften, sondern nur einzelne Teilflächen. Vorliegend ist in dem streitgegenständlichen Bei-
tragsbescheid lediglich die abstrakte Bebaubarkeit zvprüfen. Diese ist gegeben.

Es sind auch keine Wege- und Waldflächen herauszurechnen. Es handelt sich hierbei um private Flä-
chen. Diese können jedenfalls auch im Rahmen der abstrakten Bebaubarkeit als Abstandsflächen o. Ä.
genutzt werden.
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Das Grundstück kann auch nicht nur mit einem Geschoss bewertet werden. Tatsächlich steht auf dem
Grundstück ein 3-stöckiger Wohnblock auf. Ausweislich des Bebauungsplanes ist dieser Wohnblock
nicht zum Abriss vorgesehen. In dem Bebauungsplan sind Gebäude, die zum Abriss vorgesehen sind,
ausgekreuzt worden. Eine solche Festsetzung ist für das hier interessierende Gebäude nicht zu erkennen.

Insofern ist anzunehmen, dass das Gebäude im Bestand bleiben soll.

Der Widerspruch war aus diesen Gründen zurückzuweisen

In Ihrem Schreiben vom 08.01.2018 haben Sie weiterhin mitgeteilt, dass bereits ein Beitrag für die öf-
fentliche Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigungsanlage geleistet worden sein soll.

Dieses ist durch mich überprüft worden. Dabei ist festgestellt worden, dass mit Datum vom 01 .12.1998
ein Betrag in Höhe von 16.982,30 C (33.214,50 DM) gezahlt wurde. Dieser wird hiermit angerechnet.

Der Beitragsbescheid vom 14.12.2017 wird hiermit wie folgt geåindert:

2. Beitragsberechnung

Punkt 2. a) Grundstücksgröße lautGrundbuch
Punkt 2b) abzüglich beitragsbefreiter Fläche
Punkt 2. c) atuurechnende Grundstücksgröße
Punkt 2 d) Anzahl Vollgeschosse
Punkt 2. e) Vollgeschossfaktor
Punkt 2. f) ergibt beitragspflichtige Fläche
Punkt 2. g) Beitragssatz je m,
Punkt 2. h) Beitrag
abzüglich bereits geleisteter Betrag
F estgesetzt werden somit

t69.3r4,00 m2

0,00 m,
169.314,00 m2

3,00
0,55

93.122,70 m2

7,66 €,

713.319,88 €
16.982,30 C

696.337"58 €

Hierzu möchte ich nochmals auf unsere Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-
rungen und Ansprüchen vom 11.12.2017 verweisen.

Da dem Widerspruch nur teilweise stattzugeben war, können durch den Zweckverband auch nur die
Kosten der Teilabhilfe (2,38 %) übernommen werden.

Rechtsbehelfsbelehrun g

Gegen den Bescheid des ZkWAL vom 14.12.2017 in der Form dieses Widerspruchs- und Teilabhilfebe-
scheides kann innerhalb eines Monats nachZustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht Schwerin,
W'ismarsche Straße '323 a,19û55 Schwerin, erhoben werden.

Die Klage muss den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten.

Mit Grüßen

1,* k
w

Der Verbandsvorsteher
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Rechtsanwåltê adjuris
z. H. H€nn RA Korf
Johannes-Stelling-Str. 1

19053 Schwerin

Bitte nach Erhalt schnellstmöglich zurl¡ck an Absender

Empfangsbekenntnis

Eingang Widerspruchs- und Teilabhilfebescheid de Bruijn

Zweckverband kommunaler
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Ludwigslust
Techentiner Str. 36
19288 Ludwigslust
Tel.: 0 38 74 I 42 02 -0

Kundeñnummer:

Kassenzelchen:

40t8128

BA t000006477

lhr Zeichen: 18/00031.nb

H¡ermit bestät¡ge ¡ch, dass ich am:...............

den Widerspruchs- und Teilabhilfebescheid vom

erhalten habe.
14 JUN| 2018

Datum, Stempel,



From: 038758 316-7-60 To 0387442O211 Page: 1/1 Date: 15.05.2018 08:01:56

F,lX
Nach:

Von:

Betreff:

Nachrichl:

TRANSMISSION

038744202II

03s758 316-7-60

Vorhabenbezogner B-P¡an Nr. 1" Off-Road-Camp Karenz

Sehr geehrter Herr Lange

w¡e am 23.O3.2t17 mitgeteilt, bestätige ich die Mitteilung, dass der
Vorhabenbezogener B-Plan NT. 1 Gemeinde Karenz ,,0ff-Road-Carnp Karenz,,
rechtskräftÌg ist.

Ein Durchführungsvertrag wurde zwischen lnvestor und Gemeinde abgeschlossen
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum des lnvestors. ( Flãchenidentität von
Plangebiet und Vorhaben - und Erschließungsplah)
Für Planung und Erschlie.ßung hat die Gemeinde keine Kosten übernommen.
Teile der Maßnahmen aus dem Durchführungsvertrag sind umgesetzt worden

seit Rechtskraft des vorhabenbezogenen B-Planes ist bis zum heutîgen Tage das
Plangebiet in Nutzung als Off-Road-Bahn
( Entspricht dem Planziel des Vorhabenbezogenen B-Planes)

Mit freund lichen G rrjßen
lm Auftrage

Pia Ehbrecht

Pia Ehbrecht
Fachbereichsleiter Bau und Friedhof
Tel.; +49 38758316-60 Fax: +49 38758-316 7-60
Amt Dömitz-Malliß, Goethestraße 21, L9303 Dömitz
E-Mail: ehbrecht@amfdoemitz-mal líss.de
lnternet: www.amtdoemitz-malliss.de

Dîese E-MaÎl kann vertrauliche lnformationen enthallen und ist nurfürdie n¿mentlich bezeichneten Empfànger
best¡mmt. Falls Sie nicht namentlich als Empfänger dieser Mitteilung angefl.¡hrt sihd, sollten Sie diese M¡tteilung
nicht weiterleiten oder kopîeren
Bitte informieren Sie uns umgehend pei Mail, falls Sîe diese Mail, falls Sie diese Mitteilung fälschlîcherweise
erhalten haben und löschen Sie diese E-Mail endgültig aus threm Svstem.
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Amt Dömitz.Mallíss
Iel:038758 31 6-60 Fax:û38758 31 6-7-60

Email : Ehbrecht@êmtdoemifz-malliss,de
Website: www.amtdoemiÞ-malliss.de

Dieses Fax wurde aus dem Amt Doemitz-Malliss gesendet!


